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Vorwort

Digitalisierung und ökologische Nachhaltigkeit stehen in einem spannungsreichen
Verhältnis zueinander. Auf der einen Seite setzen Politik und Wissenschaft große
Hoffnungen in das Potential digitaler Technologien, durch bessere Informations-
verarbeitung und Effizienzsteigerungen die notwendigen ökologischen Transforma-
tionsprozesse zu beschleunigen und zu effektivieren. Auf der anderen Seite stellen
die digitalen Technologien mit ihrer Ausrichtung auf exponentielles Wachstum und
steigendem Energie- und Ressourcenverbrauch selbst eine drängende ökologische
Herausforderung dar. Die Vision einer „digital-ökologischen Transformation“ ver-
spricht vor diesem Hintergrund nicht weniger als die Aufhebung dieses Spannungs-
verhältnisses, indem sie die Digitalisierung auf ökologische Nachhaltigkeit hin aus-
richtet und sie für die ökologische Transformation in Dienst nimmt.

Der Übergang von der Vision in die Realität ist jedoch voraussetzungsreich. Ob
die Synthese der beiden zentralen Transformationsprozesse unserer Zeit in diesem
Sinne gelingen kann und ob die mit ihr verbundenen Hoffnungen berechtigt sind, ist
gegenwärtig eine offene Frage. Ihre Antwort hängt nicht zuletzt auch von der Steue-
rungswirkung des Rechts ab. Denn dem Recht kommt für das Projekt der „digi-
tal-ökologischen Transformation“ eine entscheidende Ermöglichungsfunktion zu,
auch wenn es den Erfolg aus sich heraus nicht garantieren kann. Ohne rechtliche
Regulierung ist jedoch weder mit einer ökologischen Ausrichtung der Digitalisie-
rung noch mit einer umfassenden Realisierung ihres ökologischen Potentials zu
rechnen. Die Rechtswissenschaft steht daher vor der lohnenswerten Aufgabe, dem
Recht der digital-ökologischen Transformation als einer zentralen Gelingensbedin-
gung dieser Synthese nachzuspüren.
Der vorliegende Band stellt einenAnfang, nicht die Summe der hierauf gerichteten

rechtswissenschaftlichen Erkenntnisbemühungen dar. Das Ziel des Projekts war es,
durch eine Aufhellung der konzeptionellen Grundlagen und regulatorischen Ansät-
ze die mit dem Recht der digital-ökologischen Transformation aufgerufenen For-
schungsfragen fachgebietsübergreifend zu markieren und im Kontext der interdiszi-
plinären Transformationsforschung zu verorten. Zu diesem Zweck werden in einem
ersten Schritt zunächst die Perspektiven und Potentiale einer genuin rechtswissen-
schaftlichen Transformationsforschung kartiert und die Grundfragen von rechtli-
cher Transformationssteuerung und Governance der digital-ökologischen Transfor-
mation analysiert. Auf dieser Grundlage können in einem zweiten Schritt dann zu-
nächst die ökologischen Herausforderungen der digitalen Transformation in den
Blick genommen und sowohl aus der Perspektive des Öffentlichen Rechts wie auch
des Privatrechts beleuchtet werden, bevor im dritten Teil anhand ausgewählter Quer-
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schnittsfragen nach den Potentialen des Einsatzes digitaler Technologien für die
ökologische Transformation gefragt wird. Zentralen Aspekten der Wissensdimensi-
on der digital-ökologischen Transformation wird anhand Untersuchungen zur Wis-
sensgenerierung sowie Bedeutung der Computermodellierung im Umweltrecht
nachgegangen.Wie ein roter Faden zieht sich das Klimaschutzrecht durch die Beiträ-
ge des vorliegenden Bandes. Als zentrales Referenzfeld wird die Digitalisierung im
Dienste des Klimaschutzes zum Abschluss im fünften Teil zudem Gegenstand einer
eigenständigen Betrachtung sein. Zugleich zeigt der Blick auf Rechtsfragen der digi-
tal-ökologischen Transformation am Beispiel des Aktienrechts, dass Klimaschutz
nunmehr auch zu den zentralenThemen des modernen Privatrechts zählt.
Auf der Grundlage dieser Kartierung des Feldes und seiner Herausforderungen

bedarf es weiterer Forschung in verschiedener Hinsicht. Zum einen sind eine Reihe
weiterer Referenzgebiete in den Blick zu nehmen. So ist etwa der Verkehrssektor ein
augenfälliges Beispiel, dessen Dekarbonisierung wesentlich auf digital gestützten
Technologien beruht. Zum anderen lassen sich weitere Querschnittsfragen erschlie-
ßen. Sowohl hinsichtlich der digitalen wie auch der ökologischen Transformation
werden Gerechtigkeitsfragen diskutiert, die zusammengedacht und in ihren rechtli-
chen Rahmenbedingungen und Konsequenzen näher geklärt werden müssen. Von
daher hoffen wir, dass die Beiträge dieses Bandes eine Impulsfunktion übernehmen
können.
Ein dem Band zugrundeliegendes wissenschaftliches Kolloquium der Autorinnen

und Autoren hat am 7./8. November 2024 an der Humboldt-Universität zu Berlin
stattgefunden. Wir möchten uns bei allen Autorinnen und Autoren für ihre Bereit-
schaft bedanken, mit uns den Fragen des Rechts der digital-ökologischen Transfor-
mation nachzuspüren. Unser ganz besonderer Dank gilt darüber hinaus Herrn Pro-
fessor Dr.Martin Eifert, Richter des Bundesverfassungsgerichts, für seine großzügige
Unterstützung aus Lehrstuhlmitteln im Hinblick auf die Durchführung des Kollo-
quiums, sowie Herrn Jonathan Hartmann an der Universität Bielefeld, der die Re-
daktion des Bandes mit großem Einsatz, Umsicht und Verlässlichkeit betreut hat. Er
hat zudem gemeinsam mit Corinna Kreibohm und Paul Pustelnik einen Bericht zum
Workshop verfasst, der in der JZ 2025, S. 154–156 erschienen ist. Darüber hinaus gilt
unser Dank auch den studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Jakob Clas-
sen, Tom Diederich, Oscar Genter, Noreen Hohoff, Jonas Kamrath und Yannik Stein-
metz, die tatkräftig bei der Vorbereitung dieses Bandes unterstützt haben.

Berlin und Bielefeld, imMärz 2025 Michael v. Landenberg-Roberg
Arne Pilniok
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Grundlagen

Transformation und Transformationsforschung





Rechtswissenschaftliche Transformationsforschung

Perspektiven und Potentiale

Michael von Landenberg-Roberg

Während sich die digitale Transformation mit ungebremster Dynamik vollzieht,
kommt die in zeitlicher Hinsicht ungleich drängendere Transformation zur ökologi-
schen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität kaum voran. Beide Transformationen,
die ausbleibende nichtminder als die sich vollziehende, fordern das Recht und seinen
Steuerungsanspruch heraus. Sie stellen damit aber auch die Rechtswissenschaft als
kritische Reflexions- und produktive Konstruktionsdisziplin vor besondere Heraus-
forderungen.Wie lassen sich die zum Schutz von individuellen und kollektiven Inte-
ressen in rechtlichen Normen bereits verankerten Zielwerte auch im Kontext der di-
gitalen Transformation durchsetzen?1 Wie lässt sich die zur Verwirklichung dieser
Zielwerte auch rechtlich gebotene ökologische Transformation dynamisieren?2
Von diesem mit den beiden Fragen markierten Ausgangspunkt lassen sich zwei

Gedankenbewegungen vollziehen. Die erste führt über eine beiderseitige Konkreti-
sierung der Fragen zu ihrer Zusammenfügung: Auf welche Weise kann das Recht
den sich aus dem Postulat ökologischer Nachhaltigkeit ergebenden Zielwerten auch
im Rahmen der digitalen Transformation zurWirksamkeit verhelfen?3Wie lässt sich
die Digitalisierung im und für das Recht der ökologischen Transformation und ihre
Beschleunigung nutzbar machen?4Die Formulierung beider Fragen ist von der Hoff-

1 PrägnantHoffmann-Riem, Recht im Sog der digitalen Transformation, 2021, S. 16.
2 Zum sich aus Art. 20a GG ergebenden Verfassungsgebot der rechtzeitigen Transformation zur

Klimaneutralität BVerfGE 157, 30 (132, 136) – Klimabeschluss [2021]. Zur Bedeutung der Komple-
xität und Innovationsabhängigkeit des erforderlich werdenden Transformationsprozesses für die
verfassungsrechtliche Maßstabsbildung Eifert/v. Landenberg-Roberg, Climate Change Challenges
Constitutional Law, in: Bäumler et al. (Hrsg.), European Yearbook of International Economic Law
2022, 2023, S. 3 (26).

3 S. aus der beginnenden Diskussion Zech, Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Recht, ZfDR
2022, S. 123–134; Ekardt, Suffizienz als Governance- und Rechtsproblem, ZUR 2022, S. 472 (473 f.);
Mittwoch, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, JZ 2023, S. 376–384; Vasel, Digitalisierung und
Nachhaltigkeit – Kongruenz oder Konflikt?, in: Dvořák/Stocker/Gasche (Hrsg.), Alps Forum 2023 –
Sustainability Implementation –What can we do?, 2024, S. 43ff.;Hacker, Sustainable AI Regulation,
Common Market Law Review 61 (2024), S. 345ff.; allgemeiner UBA, Digitalisierung nachhaltiger
gestalten, 2019.

4 Hierzu knapp Schlacke, Digitalisierung in den Dienst der Nachhaltigkeit stellen!, ZUR 2019,
S. 321 f.; Martini/Ruschemeier, Künstliche Intelligenz als Instrument des Umweltschutzes, ZUR
2021, S. 513ff.; allgemeiner Gensch et al., Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität: Welche
Chancen und Risiken ergeben sich durch die Digitalisierung?, 2021, S. 42ff.
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nung getragen, dass ihre Beantwortung zu einem „Recht der digital-ökologischen
Transformation“ beitragen kann, welches eine nachhaltige Digitalisierung in den
Dienst der Nachhaltigkeitstransformation stellt.5 Dieses Anliegen markiert den
Fluchtpunkt der Beiträge im vorliegenden Band.6
Die zweite Gedankenbewegung führt hingegen über die beiderseitige Abstraktion

zu der Vorfrage nach den Bedingungen und Möglichkeiten rechtlicher Transforma-
tionssteuerung. Lassen sich gesamtgesellschaftliche Transformationsprozesse als
komplexe, systemübergreifende und zumeist disruptive Wandlungsprozesse über-
haupt rechtlich steuern? Lassen sie sich durch rechtliche Zielprogrammierungen zu-
mindest in gewissem Umfang materiell gestalten und zeitlich dynamisieren? Und
wenn ja, wie? Diese Fragen führen hinein in eine Forschungsperspektive, die im Fol-
genden als rechtswissenschaftliche Transformationsforschung bezeichnet und in ih-
ren Umrissen skizziert werden soll. Der Begriff bündelt unterschiedliche rechtswis-
senschaftliche Perspektiven und Zugriffe auf Transformationsprozesse und soll dem
Anschluss an ein weitverzweigtes und vielschichtiges Netz interdisziplinärer Trans-
formationsforschung(en) dienen. Er ermöglicht es damit, interdisziplinäre Aus-
tauschprozesse zu organisieren, die gerade für die Rechtswissenschaft mit Blick auf
die Frage nachMöglichkeit undGrenzen rechtlicher Transformationsgestaltung not-
wendig sind. Umgekehrt soll er aber auch den Zugriff der interdisziplinären Trans-
formationsforschung auf die oftmals als hermetisch verschlossen empfundene
Rechtswissenschaft und ihre Transformationsperspektiven erleichtern. Denn auch
die interdisziplinäre Transformationsforschung kann von rechtswissenschaftlichen
Transformationsbeiträgen profitieren, wenn diese ihre genuine disziplinäre Stärke
zur Anwendung bringen: institutionenbezogene Tiefenschärfe und normatives Kon-
struktionsvermögen.
Der Begriff der „Transformation“ wird in vielfältigen Verwendungskontexten und

mit zum Teil erheblich voneinander abweichenden Bedeutungsgehalten gebraucht.7
Die Frage nach den Perspektiven und Potentialen rechtswissenschaftlicher Transfor-
mationsforschung setzt daher zunächst eine genauere Fokussierung auf den in die-
sem Kontext mit „Transformationen“ anvisierten Forschungsgegenstand voraus (I.),
der den Anschluss an die sich unter demOberbegriff Transformationsforschung for-

5 Eingehend zur Notwendigkeit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in stärkerem Zusammen-
hang zu betrachten,WBGU, Unsere gemeinsame digitale Zukunft, 2019, insb. S. 31ff., 307ff., 331ff.;
s. mit Blick auf den Klimawandel auch die Beiträge in Lynn et al. (Hrsg.), Digital Sustainability.
Leveraging Digital Technology to Combat Climate Change, 2024.

6 Zur weiteren Fokussierung auf diese Perspektive s. Pilniok, in diesem Band, S. 37.
7 Zu den unterschiedlichen Begriffskonzeptionen und Kontexten u.a. in Kulturwissenschaft,

Soziologie, Politikwissenschaft undWirtschaftswissenschaft s. nur Böhme, Einladung zur Transfor-
mation, in: ders. et al. (Hrsg.), Transformation. Ein Konzept zur Erforschung des kulturellen Wan-
dels, 2001, S. 7ff.; Kollmorgen, Auf der Suche nach Theorien der Transformation, Berliner Journal
für Soziologie 4 (1994), S. 381ff.; Sandschneider, Stabilität und Transformation politischer Systeme,
1995, S. 33ff.; Merkel, Systemtransformationen, 2010, S. 62ff.; Wagener, Wirtschaftsordnung im
Wandel, 2011, S. 15ff.
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mierenden interdisziplinären Forschungsgespräche herstellt (II.). Hierauf aufbauend
lassen sich die Perspektiven rechtswissenschaftlicher Transformationsforschung nä-
her entfalten und ihre Potentiale markieren (III.).

I. Fokussierung auf grundlegende Veränderungsprozesse von
gesamtgesellschaftlicher Bedeutung

„Transformation“ ist auch in der Rechtswissenschaft ein „wissenschaftliches Aller-
weltswort“8, mit dem höchst unterschiedliche Veränderungsprozesse in Bezug ge-
nommen werden. Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des Wortes ergeben
sich dabei aus seinem relativ begrenzten Bedeutungskern, der mit der Umformung
lediglich eine signifikante Differenz in formaler oder inhaltlicher Struktur markiert
und selbst im Hinblick auf das im formare angelegte aktivere Gestaltungsmoment9
offen lässt, wer oder was die gestaltungsgebenden Kräfte (Systemlogiken, Akteur-
skonstellationen oder externe Faktoren?) sind. Es lassen sich in der Rechtswissen-
schaft daher eine Vielzahl von Rückgriffen auf den Transformationsbegriff identifi-
zieren, die zwar sprachlich legitim, im Hinblick auf die hier verfolgte Konturierung
des Gegenstandsbereichs einer interdisziplinär anschlussfähigen Transformations-
forschung jedoch nicht relevant sind.

Dies gilt offensichtlich zunächst für ausschließlich rechtsinterne Konzeptionen
von „Transformation“, die auf normative Umwandlungsprozesse im Bereich der
Kopplung normativer Ordnungen oder Rechtsebenen verweisen. Beispiele hierfür
sind rechtswissenschaftliche Betrachtungen zur Transformation von völkerrechtli-
chen Normen in nationales Recht10 oder zur Transformation planungsrechtlicher
Vorgaben im Planungsverbund11. Es gilt aber auch für die unter diesem Begriff voll-
zogene Beschreibung vonWandlungsprozessen im Recht, die primär auf rechtsinter-
ne Entwicklungslinien, Entwicklungstreiber und Akteurskonstellationen gerichtet
sind und deren externe Dynamisierung nicht über die Verarbeitung des Normalfalls
evolutionären sozialen Wandels hinausweist.12 Die Bedeutung dieser Beschreibun-
gen für die Jurisprudenz als wissenschaftlicher Disziplin steht außer Zweifel.13 Der

8 In disziplinübergreifender Perspektive Kollmorgen/Merkel/Wagener, Transformation und
Transformationsforschung, in: dies. (Hrsg.), Handbuch Transformationsforschung, 2015, S. 11.

9 Zu diesem Gestaltungsmoment Markus, Umweltrechtssoziologie als transformative Wissen-
schaft, ZUR 2023, S. 664 (665).

10 Vgl. in diesem Sinne bspw. Rack, Das Völkerrecht im staatlichen Recht: Transformation und
Adoption, 1979.

11 Das Zusammenwirken der Planungsebenen in diesem Sinne als „Transformationsverbund“
beschreibend Kümper, Transformation durch räumliche Gesamtplanung, ZUR 2023, S. 205ff.; zur
„Transformationsfunktion“ von § 1 Abs. 4 BauGB Durner, Konflikte räumlicher Planungen, 2005,
S. 102.

12 S. etwaHerchen, Die Transformation des deutschen Privatrechts, NJW 2022, S. 3111ff.
13 Besonders instruktiv haben sich die unter dem Transformationstopos vorgenommenen Re-
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besonderen Perspektive interdisziplinärer Transformationsforschung bedürfen sie
hingegen regelmäßig nicht.
Um für die interdisziplinäre Transformationsforschung anschlussfähig zu sein,

bedarf der mit dem Begriff der „Transformation“ anvisierte Veränderungsprozess
daher auch für die rechtswissenschaftliche Perspektive zunächst der Qualifizierung:
Mit „Transformation“ sollen im Folgenden nur solche sozial, technologisch oder öko-
logisch induzierten gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozesse in Bezug ge-
nommen werden, die zu einem besonders grundlegendenWandel der Gesellschaft in
mehr als nur einem ihrer Teilsysteme führen und die daher regelmäßig mit Disrupti-
onen und strukturellen Diskontinuitäten vielfältiger sozialer Praxen einhergehen.14
Kennzeichnend für transformativen Wandel ist dabei neben Tiefe und Breite des ge-
sellschaftlichen Veränderungsprozesses insbesondere eine durch Nichtlinearität und
Ungleichzeitigkeiten in den Teilsystemen gekennzeichnete Dynamik, so dass sich ihr
Verlauf ex ante kaum prognostizieren lässt.15
Auch bei dieser engeren Definition werden mit dem Begriff der Transformation

potentiell immer noch eine große Vielzahl gesamtgesellschaftlicher Veränderungs-
prozesse erfasst, die sich in ihren Ursachen, Grundstrukturen, Dynamiken und Aus-
wirkungen deutlich voneinander unterscheiden. Mit der in der Transformationsfor-
schung verbreiteten Erstreckung des Transformationsbegriffs auf so unterschiedli-
che Untersuchungsgegenstände wie die tiefgreifende Veränderung in Folge der
Einführung der Marktwirtschaft und industriellen Revolution im 19. Jahrhundert16,
die postkolonialen oder postsozialistischen Gesellschaftstransformationen im
20. Jahrhundert17 oder die gesellschaftlichen Implikationen der Digitalisierung18
oder projektierten Dekarbonisierung bzw. umfassenderen Nachhaltigkeitstransfor-
mation19 im 21. Jahrhundert wird im Ausgangspunkt eine bestehende Strukturäqui-

konstruktionen der rechtlichen und institutionellen Entwicklung mit Blick auf die europäische In-
tegration erwiesen, vgl. mittlerweile klassischWeiler, The Transformation of Europe, The Yale Law
Journal 100 (1991), S. 2403ff.; ferner Patel/Röhl, Transformation durch Recht, 2020.

14 In ähnlicher Weise die Referenzpunkte sozialwissenschaftlicher Transformationsforschung
synthetisierend Jacob/Bär/Graaf,Was sind Transformationen? Begriffliche und theoretischeGrund-
lagen zu Analyse von gesellschaftlichen Transformationen, 2015, S. 10;Wittmayer/Hölscher, Trans-
formationsforschung: Definition, Ansätze, Methoden, 2017, S. 45. Zum Element der Disruption
Brand, Disruptive Transformationen, Berliner Journal für Soziologie 2018, S. 479ff.

15 Statt vieler Loorbach/Frantzeskaki/Avelino, Sustainability Transitions Research, Annual Re-
view of Environment and Resources 2017, S. 599 (607).

16 Klassisch Polanyi, The Great Transformation, 1944.
17 S. nur exemplarisch Schmidt, Postkoloniale Transformation im 20. Jahrhundert in Afrika, in:

Kollmorgen/Merkel/Wagener (Hrsg.), Handbuch Transformationsforschung, 2015, S. 371ff.; Stark/
Bruszt, Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe, 1998;
Bönker/Wielgohs (Hrsg.), Postsozialistische Transformation und europäische (Des-)Integration,
2008.

18 Vgl. nur Schrape, Digitale Transformation, 2021;Miebach, Digitale Transformation vonWirt-
schaft und Gesellschaft, 2020; sowie die Beiträge in Gegenhuber et al. (Hrsg.), Digital Transforma-
tion and Institutional Theory, 2022.

19 Vgl. exemplarischWBGU,Welt imWandel –Gesellschaftsvertrag für eine Große Transforma-
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valenz dieser Veränderungsprozesse weder behauptet noch nahegelegt. Der Abstrak-
tionsgrad des Begriffs ermöglicht es vielmehr, gleichermaßen sensibel für die sich bei
der genaueren Analyse dieser spezifischen sozialen Wandlungsprozesse zeigenden
Unterschiede wie Ähnlichkeiten zu sein und doch zugleich das ihnen Gemeinsame
zu markieren: die sich aus der Beobachtung bzw. Projektierung disruptiven Gesell-
schaftswandels ergebenden gesteigerten Herausforderungen für das normative Steu-
erungsmedium Recht.
Die auf der obersten Makroebene angesiedelten Begriffe wie „Digitale Transfor-

mation“ oder „Nachhaltigkeitstransformation“ nehmen die mit ihnen bezeichneten
gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesse in ihrer Totalität in den Blick.
Dem wissenschaftlichen Zugriff ist diese Totalität jedoch jenseits begrifflich-theore-
tischer Abstraktionen als solche nicht zugänglich. Er bleibt bei der Analyse auf pers-
pektivisch undmethodisch bedingte Ausschnitte verwiesen, die sich allenfalls durch
Verfahren der Mosaiktechnik und interdisziplinären Syntheseleistungen nach und
nach in ein Gesamtbild integrieren lassen. Auch wenn sich Transformationen gerade
durch das teilsystemübergreifendeWandlungsmoment auszeichnen, ist es daher we-
nig überraschend, dass der Transformationsbegriff in der Transformationsforschung
regelmäßig auch nur teilsystem- oder gar sektorfokussiert verwendet wird.20 Dage-
gen ist nichts einzuwenden, soweit man sich mit den daraus ergebenden Begriffsver-
schiebungen bewusst bleibt, die mit der Fokussierung auf einen Teilausschnitt des
Gesamttransformationsprozess notwendig einhergeht.21

II. Transformationen als Gegenstand interdisziplinärer Forschung

Tiefgreifende gesamtgesellschaftlicheWandlungsprozesse gehören seit dem 18. Jahr-
hundert zu den zentralen Gegenständen der systematischen Reflexion in der Ge-
schichts- und Sozialphilosophie.22 Für die sich im Verlauf des 19. Jahrhundert her-
ausbildende Soziologie und die Sozialwissenschaften bildet das Verstehen der An-

tion, 2011; Brand (Hrsg.), Die sozial-ökologische Transformation der Welt, 2017; Luks (Hrsg.),
Chancen und Grenzen der Nachhaltigkeitstransformation, 2019.

20 Bspw. wenn von der „Transformation des Energiesektors“ im Dienste der Transformation zur
Klimaneutralität gesprochen wird.

21 Auf den ersten Blick würde sich in diesen Kontexten der Rückgriff auf den Begriff der Transi-
tion als bessere Alternative anbieten, weil er durch die sozialwissenschaftliche Transitionsforschung
gerade zur Kennzeichnung tiefgreifender struktureller Veränderungen in spezifischen sozio-tech-
nischen Systemen eingeführt wurde und daher von Anfang an auf konkrete Teilaspekte umfassen-
der Transformationsprozesse fokussiert war. Wie sich gleich im Kontext der Rekonstruktion der
Entwicklungslinien der Transformationsforschung zeigen wird, ist auch der Begriff der Transition
bereits mehrfach besetzt und damit von nicht geringerer Ambivalenz.

22 Für einen knappen historischen Abriss zu den Vorläufern und der Entwicklung der sozialwis-
senschaftlichen Transformationsforschung Kollmorgen/Merkel/Wagener, Transformation und
Transformationsforschung, in: dies. (Hrsg.), Handbuch Transformationsforschung, 2015, S. 11 (12–
18).
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triebsfaktoren sozialen Wandels eine der disziplinären Grundfragen schlechthin.23
Auch die Ökonomik hat sich in ihren klassischen Werken nicht allein mit den wirt-
schaftssysteminternen Dynamiken beschäftigt, sondern dabei immer auch die
Wechselprozesse zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen in den Blick genom-
men24, bevor sich ihre Perspektive zunehmend auf eine technokratisch orientierte
Wirtschaftstheorie verengte25. Als eine dezidiert interdisziplinäre Forschungspers-
pektive hat sich die Transformationsforschung im engeren Sinne jedoch erst in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet.
Dabei lassen sich zwei Entwicklungsstränge identifizieren, die ausgehend von un-

terschiedlichen Bezugsproblemen zu zwei distinkten Clusterbildungen in der Trans-
formationsliteratur geführt haben. Während der erste Strang primär politisch-öko-
nomische Systemtransformationen in den Blick nimmt (1.), konzentriert sich der
zweite Strang auf Fragen der sozial-ökologischen Gesellschaftstransformation (2.).
Beide stehen zwar nicht vollkommen unverbunden nebeneinander, weisen gerade
bei der Besetzung zentraler Begriffe wie Transformation und Transition aber auch
Unterschiede auf und sollten daher nicht vorschnell miteinander kurzgeschlossen
werden.26 Gemeinsam ist beiden Entwicklungssträngen der Transformationsfor-
schung jedoch, dass in ihnen von Anfang an sowohl das Verstehen wie auch das Ge-
stalten von Transformationsprozessen gleichermaßen im Zentrum des Erkenntni-
sinteresses stand. In jüngerer Zeit hat das auf Gestaltung bezogene Moment aller-
dings in Anbetracht der existentiellen Herausforderungen des Klimawandels und
den weiterhin ungelösten globalen Umweltproblemen mit dem Konzept der „trans-
formativen Forschung“ nochmals eine deutliche Stärkung seiner Anwendungsorien-
tierung erfahren.27

23 Vgl. nur Schrader, Sozialer Wandel, 2024, S. 7; Joas/Knöbel, Sozialtheorie, 2020, S. 17.
24 Das gilt von Autoren wie Adam Smith über Karl Marx bis hin zu Karl Polanyi, dessen Werk

„The Great Transformation“ von 1944 bis heute nicht nur der maßgebliche begriffliche Referenz-
punkt der Transformationsforschung ist, sondern dessen teilsystemübergreifende Syntheseleistung
für die soziale Transformationstheorie bis heute Maßstäbe setzt.

25 Zu dieser Entwicklung Kolev/Zweynert, Transformationsökonomische Ansätze, in: Kollmor-
gen/Merkel/Wagener (Hrsg.), Handbuch Transformationsforschung, 2015, S. 151 (153).

26 Dies geschieht in der rechtswissenschaftlichen Rezeption jedoch regelmäßig, wenn im Kon-
text der Nachhaltigkeitstransformation zur Erläuterung des Transformationsbegriffs und der
Transformationsforschung pauschal und unreflektiert auf den das von Raj Kollmorgen, Wolfgang
Merkel undHans-JürgenWagener herausgegebene „Handbuch Transformationsforschung“ verwie-
sen wird, obwohl hier in erster Linie lediglich die Summe der Forschungen zu den sich aus Syste-
mumbrüchen in Staaten ergebenden Transformationsprozessen gezogen wird.

27 Der WBGU, Welt im Wandel, 2011, S. 23, bezeichnet mit dem Begriff „transformativer For-
schung“ diejenige Forschung, welche die Transformation konkret befördert. Sie baut auf den durch
die Transformationsforschung gewonnenen Einsichten auf, entwickelt diese jedoch für den konkre-
ten Umbau spezifischer Sektoren, Regime oder Teilsysteme fort. Für die Umweltpolitik sind ent-
sprechende Handlungsansätze systematisch entwickelt worden in Jacob et al., Transformative Um-
weltpolitik, UBA Text 07/2020, S. 11ff.
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1. Politisch-ökonomische Systemtransformationen

Der erste Strang nimmt seinen Ausgangspunkt bei den sozialwissenschaftlichenMo-
dernisierungstheorien in den 1950er und 1960er Jahren und verläuft über die politik-
wissenschaftliche Transitionsforschung ab den 1970er Jahren hin zur einer sich nun-
mehr auch explizit als „Transformationsforschung“ verstehenden interdisziplinären
Forschungsformation, die ihre zentralen Impulse aus der Analyse der postsozialisti-
schen Umbrüche in Folge der Auflösung des Ostblocks ab 1989 erhalten hat. Der
Aufmerksamkeitsschwerpunkt liegt bei diesem ersten Forschungsstrang auf den po-
litisch-ökonomischen Systemtransformationen von Staaten und den hierfür bestim-
menden Faktoren, Dynamiken und Gestaltungsoptionen.
Mit denModernisierungstheorien werden in den 1950er Jahren die ersten konzep-

tionellen Grundlagen für eine interdisziplinär ausgerichtete Transformationsfor-
schung in diesem Sinne gelegt.28Den zeitgeschichtlichenHintergrund bildet die Sys-
temkonkurrenz zwischen Ost und West sowie die große Anzahl von neu in die Un-
abhängigkeit entlassenen und daher in ihrer politisch-wirtschaftlichen Entwicklung
noch nicht stabilisierten Staaten.29 Die Modernisierungstheorien versuchen die
Übergangsprozesse von traditionalen zu modernen Gesellschaften durch einen glei-
chermaßen historisch-vergleichenden wie interdisziplinären Zugriff theoretisch zu
fassen. Ihre besondere Attraktivität und auch politische Popularität verdankten sie
in dieser Zeit dem mit ihnen verbundenen Versprechen, über die Aufhellung der
maßgeblichen Entwicklungsfaktoren auch konkrete Einsichten für die gezielte För-
derung entsprechender Entwicklungsprozesse in den Staaten der sog. DrittenWelt in
Richtung Marktwirtschaft und Demokratie zu gewinnen. Schon gegen Ende der
1960er Jahre gerieten die Modernisierungstheorien jedoch verstärkt in die Kritik.
Diese richtete sich nicht nur gegen ihre simplifizierende Gegenüberstellung von tra-
ditionellen und modernen Gesellschaftsstrukturen, die von ihnen postulierte Ver-
laufslinearität sowie ihren impliziten Normativismus bzw. Eurozentrismus30, son-
dern auch gegen ihren methodisch dominierenden Strukturfunktionalismus, der
wenig Raum für die Beobachtung der Bedeutung von Akteuren in Transformationen
und ausreichende Sensibilität für die offenkundige Ergebnisoffenheit dieser Prozesse
zuließ.31

28 Für eine ebenso knappe wie instruktive Einführung s. Bogner, Soziologische Theorien, 2023,
110–117; zur Bedeutung der klassischen und erneuertenModernisierungstheorien für die Transfor-
mationsforschung Kollmorgen, Modernisierungstheoretische Ansätze, in: ders./Merkel/Wagener
(Hrsg.), Handbuch Transformationsforschung, 2015, S. 77ff.

29 Ausführlich zu Hintergründen, gemeinsamen Charakteristika und Unterschieden der mo-
dernisierungstheoretischen Ansätze Knöbl, Spielräume der Modernisierung, 2001, S. 25ff., 155ff.

30 Für eine prägnante Darstellung s. Joas/Knöbl, Sozialtheorie, 2004, S. 436–440.
31 Von „funktionalistische[r] Abdunklung von Akteurshandeln“ sprechen Kollmorgen/Merkel/

Wagener, Transformation und Transformationsforschung, in: dies. (Hrsg.), Handbuch Transforma-
tionsforschung, 2015, S. 11 (15).
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Auf diese sich aus den strukturfunktionalistischen Voreinstellungen ergebenden
Beschreibungsdefizite reagierte die sich in den 1970er und 1980er Jahren ausbildende
politikwissenschaftliche Transitionsforschung, indem sie mit einem stärker hand-
lungstheoretischen Ansatz insbesondere die Relevanz von Akteurskonstellationen
sowie die offene Dynamik und Kontingenz von Transformationsprozessen herausar-
beitete.32 Vor dem Hintergrund der in dieser Zeit ablaufenden „dritten Demokrati-
sierungswelle“33 in südeuropäischen und lateinamerikanischen Staaten richtete sich
das Erkenntnisinteresse dieser Transitionstheorien vor allem auf die Faktoren und
Dynamiken imKontext vonÜbergängen autoritärer Regime zu demokratischen Sys-
temen.34 Die handlungstheoretische Grundausrichtung ging mit einer Verlagerung
der Transformationsanalyse von soziostrukturellen, ökonomischen und kulturellen
Einflussfaktoren auf derMakroebene hin zu Präferenzen und Kosten-Nutzen-Abwä-
gungen strategisch handelnder Akteure auf derMeso- undMikroebene einher.35Aus
dieser Perspektive ließen sich dann auch verschiedene Phasen eines Regimewandels
in Abhängigkeit von den subjektiv empfundenen Handlungs- und Erwartungssi-
cherheiten der (kollektiven) Akteure unterscheiden und die Wirkungsintensität von
Einflussfaktoren in zeitlicher Hinsicht ausdifferenzieren.36
Die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Ost-West-Ge-

gensatzes einhergehenden postsozialistischen Systemumbrüche führten ab 1989 zu
der historisch einmaligen Lage, dass sich radikale gesamtgesellschaftliche Transfor-
mationsprozesse in einer Vielzahl von entwickelten Staaten gleichzeitig beobachten
und vergleichen ließen. Dies bewirkte in allen sozialwissenschaftlichen Teildiszipli-
nen eine beispiellose Blütezeit der Transformationsforschung, die sich neben vielfäl-
tigen neuen Ansätzen nicht nur in einer Fortentwicklung der Transitionstheorien
und einer Renaissance modifizierter modernisierungstheoretischer Zugriffe wieder-
spiegelte, sondern insbesondere auch die Notwendigkeit vonTheoriekombinationen
stärker ins Bewusstsein brachte, um die Komplexität der beobachtbarenWandlungs-

32 S. nur exemplarisch die grundlegenden Beiträge vonRustow, Transitions to Democracy, Com-
parative Politics 2 (1970), S. 337–363 undO’Donnell/Schmitter, Transitions fromAuthoritarian Rule,
1986; sowie zur ökonomischen Dimension Przeworski, Democracy and the Market, 1991; Haggard/
Kaufman (Hrsg.),The Political Economy ofDemocratic Transitions, Comparative Politics 29 (1997),
S. 263–283.

33 Vgl.Huntington, TheThirdWave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1991.
34 S. statt vieler den Überblick bei Lambach, Die Empirie der Transformation politischer Ord-

nungen, in: Akude et al. (Hrsg.), Politische Herrschaft jenseits des Staates, 2011, S. 259–275.
35 Eingehender zu dieser Verschiebung des Analysefokus und den hieraus folgenden Konse-

quenzen Brückner, Transitionsansätze, in: Kollmorgen/Merkel/Wagener (Hrsg.), Handbuch Trans-
formationsforschung, 2015, S. 89 (90 f.).

36 S. zu der sich hieraus ergebenden Differenzierung von Transitions- und Konsolidierungspha-
se und den sich hieran wiederum anschließenden Forschungsperspektiven nur Linz/Stepan, Prob-
lems of Democratic Transition and Consolidation, 1996;Morlino, Democracy between Consolidati-
on and Crisis, 1998;Merkel, The Consolidation of Post-Autocratic Democracies, Democratization 5
(1998), S. 33–67.
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